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Kompetenzförderung älterer Menschen 

 

 

Adressat: Schleswig-Holsteinische Landesregierung 

 

Antrag: 

Das 32. Altenparlament möge beschließen: 

 

Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung wird aufgefordert mit geeigneten Maß-
nahmen dafür zu sorgen, dass insbesondere die Gruppe der Senior*innen im Land im 
Zuge der voranschreitenden Digitalisierung nicht den Anschluss verliert. Die Vermitt-
lung von mehr digitaler Kompetenz fördert auch die Teilhabe älterer Menschen in der 
Gesellschaft. 

 

Begründung: 

 
Der Lock-Down im Rahmen der Corona-Krise hat zuletzt deutlich gemacht, wie groß 
der Nachholbedarf bei der Ausrüstung mit geeigneter Technik zur breiten Umsetzung 
und Teilhabe am digitalen Wandel im Land ist. Allein die Schulen waren hier ein deut-
liches Bespiel. 
Technikkompetenz im Allgemeinen erlangt in der zukünftigen digitalen Gesellschaft 
einen neuen Stellenwert. Sie gehört zum wesentlichen Kern kompetenter gesellschaft-
licher Teilhabe und Mündigkeit. 
Politik und Verwaltung müssen – auch das ist deutlich geworden – deshalb dringend 
dafür Sorge tragen, dass die Senior*innen im Land durch den beschriebenen Wandel 
nicht abgehängt werden. Für sie bedeutet der Erwerb von Technikkompetenz nicht 
allein, ob man z.B. eine bestimmte App bedienen kann. Es kommt viel mehr darauf an, 
auch zukünftig mündiger und souveräner Teil der Gesellschaft zu bleiben. 
Gewährleistet sein müssen deshalb einerseits Angebote zum Erwerb der entsprechen-
den Medienkompetenz für den Umgang mit Smartphone, PC und Social Media. Ande-
rerseits muss aber auch weiterhin der Zugang zu öffentlichen Beratungen und Leis-
tungen über die klassischen Wege von Telefon und persönlicher Beratung bestehen 
bleiben.  

Dabei ist Gesundheit ein wesentliches Themenfeld für ältere Menschen. Der Mehrwert, 

der durch die Anwendung digitaler Technologien zur Förderung eines gesunden Le-

bens entsteht, muss für ältere Menschen klar nachvollziehbar sein.  

 

Die Antragskommission empfiehlt die gemeinsame Beratung der Anträge AP 32/15 

und AP 32/16.  


